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66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2007/08/0236 E 2. Juli 2008

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu Geschäftsführern von Gesellschaften mit

beschränkter Haftung muss zwischen der Bestellung zum Geschäftsführer und dem Anstellungsvertrag unterschieden

werden. Durch die Bestellung wird die gesellschaftsrechtliche Funktion des Geschäftsführers mit den damit

verbundenen Rechten und P ichten begründet. Durch den Anstellungsvertrag werden die zusätzlichen, rein

schuldrechtlichen Beziehungen im Innenverhältnis zur Gesellschaft geregelt. Sein Hauptinhalt auf Seiten des

Geschäftsführers ist die nähere Ausgestaltung der durch das Organschaftsverhältnis vorgezeichneten Verp ichtungen

zur Dienstleistung und zur Geschäftsbesorgung. Bereits durch den wirksamen gesellschaftsrechtlichen Bestellungsakt

ergibt sich im Wesentlichen die P icht des Geschäftsführers zur Geschäftsführung, sodass der Anstellungsvertrag eine

bloße Ergänzung des Organverhältnisses bewirkt. Durch die Beendigung des Anstellungsverhältnisses wird nicht

einmal die Hauptleistungsp icht des Geschäftsführers (soweit sie mit der Innehabung der Funktion nach dem GmbH-

Gesetz zwingend verbunden ist) zur Gänze ausgesetzt, sondern es wird nur die nähere Ausgestaltung der durch das

Organschaftsverhältnis vorgeschriebenen Verpflichtung zur Dienstleistung und zur Geschäftsbesorgung, also das "Wie"

der Ausübung derselben aufgehoben. Die bloße Beendigung des Anstellungsverhältnisses allein vermag daher die

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des § 12 Abs. 1 AlVG nicht zu bewirken und den Anspruch auf

Arbeitslosengeld nicht zu begründen. Da die Hauptleistungsp icht des Geschäftsführers nach wie vor besteht, ist es

auch gleichgültig, ob er für seine Geschäftsführertätigkeit weiterhin ein Entgelt erhält oder nicht. Auch auf die

tatsächliche Tätigkeit nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses kommt es nicht an (vgl. das hg. Erkenntnis vom

21. November 2007, Zl. 2006/08/0270, mwN). Die genannten Grundsätze gelten auch für Zeiträume, in denen der

Betrieb vorübergehend (saisonbedingt) geschlossen wird (vgl. das hg. Erkenntnis vom 13. August 2003, Zl.

2000/08/0154, mwN).
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